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Roland Zurkirchen, Stefan Tobler

Im Spannungsfeld zwischen Gesetzesauftrag

und Normalisierung des Gefdangnisalltags®
Konsequente Ausrichtung der Untersuchungshaft auf Wiedereingliederung

 Zusammenfassung

1 Die Autoren bedanken sich bei Rudolf Habliitzel fiir die kritische Priifung
des Artikels.
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Das «System Justizvollzug» - also dessen
Rechtsgrundlagen, Institutionen und Vollzugs-
praxis —ist aufs Engste verkniipft mit den herr-
schenden gesellschaftlichen Leitbildern seiner
jeweiligen historischen Epoche. Das zeigen die
auf diesem Themenfeld wegweisenden sozio-
logischen Arbeiten von Foucault, Garland,
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Smith und fiir die Schweiz in einem neueren
Buch Christopher Young eindriicklich. Dieses
«System» ist dem historischen Wandel der ge-
sellschaftlichen Leitbilder unterworfen und hat
sich zwangsldufig im Kontext veranderter Er-
wartungshaltungen zu behaupten. Ob dabei der
Fokus auf bestrafen oder resozialisieren von
Tadtern, auf einer mitfiihlenden Opferidentifi-
zierung oder einem Verantwortungsbewusst-
sein der Gesellschaft mit straffdllig geworde-
nen Menschen liegt, rahmt wesentlich den
politischen Diskurs iiber das «System Justiz-
vollzug».

Was fiir das System als Ganzes gilt, betrifft
auch seine Einzelteile. In jiingster Zeit ist das
Regime der Untersuchungshaft von verschie-
denen Seiten als unverhdltnismassig restriktiv
kritisiert worden.2 Ob das Regime in Richtung
der von der Kritik geforderten Lockerung der
Haftbedingungen angepasst werden soll oder
nicht, ist zundchst eine politisch-normative
Frage. Aus einer fachspezifischen Perspektive
ist allerdings entscheidend, dass Anpassungen
der Haftbedingungen nicht zulasten des eigent-
lichen Gesetzesauftrags der U-Haft gehen: der
Sicherung des Haftzwecks und der Gewahrleis-
tung der Sicherheitsanforderungen im Innern
wie nach aussen. Es ist dieses Spannungsfeld
zwischen Erfiillung des Gesetzesauftrags und
Normalisierung des Gefdangnisalltags, in dem
sich die Weiterentwicklung des Haftregimes
bewegen und bewdahren muss.

Dieser Aufsatz verfolgt das Ziel, Vorschlage
fiir sinnvolle Lockerungen der Haftbedingungen
der Untersuchungs- und Sicherheitshaft? zu
machen. Dabei wird Untersuchungshaft als Teil
eines gesamtheitlichen Prozesses des Freiheits-
entzugs verstanden, der von Beginn an auf die
Verbesserung von Wiedereingliederungschan-
cen ausgerichtet ist. Den Autoren ist bewusst,
dass die skizzierten Vorschldge mit unterschied-
lichen normativen Erwartungen an den Justiz-
vollzug konfrontiert sind. Was aus einer fach-
spezifischen Sicht als richtig und zweckmassig
erscheint, hangt letztlich vom politischen Kon-
sens dartliber ab, wie mit straffdllig gewordenen
Personen umzugehen ist. Im Sinne der von Re-
gierungsratin Jacqueline Fehr formulierten Vi-
sion von «besseren» — oder schlicht «guten» —
Nachbarn verstehen sich die Vorschldge als zu
konkretisierende Massnahmen einer strategi-
schen Stossrichtung, mit der die Untersu-
chungshaft im Kanton Ziirich konsequent auf
Wiedereingliederung ausgerichtet wird.

1.  Die Untersuchungshaft im Prozess
des Freiheitsentzugs

Dieses Kapitel fihrt zundchst die Untersu-
chungshaft im Prozess des Freiheitsentzugs
ein. Dann wird der normale Gefdngnisalltag
unter dem aktuellen Haftregime beschrieben.
Dabei wird auch auf die Kritik am Haftregime
eingegangen und dargelegt, welche Schlussfol-
gerungen daraus bereits gezogen worden sind.

1.1 Prozess des Freiheitsentzugs
Als Untersuchungshaft gilt die Zeit, wahrend
der eine dringend tatverdachtige Person einge-
sperrt wird, damit die Strafverfolgungsbehor-
den ihre Ermittlungen stoérungsfrei durchfiih-
ren konnen. Sie endet mit der Anklageerhebung
und wird danach durch die Sicherheitshaft
abgelost. Mit der richterlichen Urteilsverkiin-
dung tritt die inhaftierte Person, sofern sie
nicht freigesprochen wird, die eigentliche
Strafe in einer Vollzugsanstalt an — z.B. in der
geschlossenen Anstalt Péschwies oder der of-
fenen Anstalt Vollzugszentrum Bachtel. Be-
trachten wir im Folgenden die idealtypische
Karriere einer inhaftierten Person entlang der
einzelnen Stationen von der Festnahme bis zur
Entlassung aus der Bewahrungshilfe etwas ge-
nauer (siehe Abbildung auf der ndchsten Seite).
Gemadss einer Durchschnittsberechnung der
letzten fiinf Jahre werden durch die Kantons-
und Stadtpolizei Ziirich rund 15400 Haft-
rapporte pro Jahr erstellt.4 Ein Viertel der ver-
hafteten Personen wird dem Migrationsamt
oder etwa in Fallen einer Filrsorgerischen Un-
terbringung (FU) einer Klinik iibergeben. In
einer kleineren Anzahl fiihrt die Polizei selber
Zwangsmassnahmen (Polizeilicher Gewahr-
sam z.B. in einer Ausniichterungszelle) durch
oder die verhafteten Personen werden nach der
Einvernahme wieder auf freien Fuss gesetzt. In
drei Vierteln aller Fdlle werden die verhafteten
Personen in das Polizeigefdngnis (Propog) auf
dem Ziircher Kasernenareal eingewiesen und
gelangen in den Status der Vorldufigen Fest-
nahme (11365 pro Jahr).

2 Vgl. dazu den Artikel von Thomas Noll in diesem Heft.

3 Untersuchungs- und Sicherheitshaft beschreiben zwei unterschiedliche
Phasen, die beide in den Untersuchungsgefdngnissen durchgefiithrt wer-
den. Der Einfachheit halber wird in diesem Aufsatz von U-Haft gespro-
chen und nur dort begrifflich differenziert, wo es sachlich angezeigt ist.

4 Diese und die folgenden Angaben basieren auf einer fiir diesen Artikel
von der Kantonspolizei zur Verfiigung gestellten Statistik und umfassen
alle Polizeieinheiten im Kanton.
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Prozess des Freiheitsentzugs

Ermittlung/Untersuchung/Gerichtsverfahren

Strafuntersuchung durch Gerichts-
7er g (Ober)staatsanwaltschaft verfahren
Verhaftung | § oA IbAIr
durch Polizei
~ Durchfithrung Durchfiihrung Vollzug von Strafen und Massnah:
st | Untersuchungshatt Sicherheitshaft [ sowie angeordnete Bewihrungsh
nahme durch u
SA <48h Bei dringendem Tatver- Haft- und Vollzugsformen
dacht sowie zusdtzlich — Geschlossen (JVA Poschwies, Horgen,
Anordnung - Kollusionsgefahr Affoltern, Flughafengefédngnis)
UHd. ZMG ffl| - Fluchtgefahr - Offen (Bachtel)
— Wiederholungsgefahr - Halbgefangenschaft (Winterthur)
oder bei - Electronic Monitoring
— Ausfiihrungsgefahr - Gemeinniitzige Arbeit
Vorlaufige — Vorzeitiger Strafantritt — Ordentliche Verwahrung
Festnahme — Freier Fuss bis Gerichtsverfahren — Lebenslange Verwahrung
max. 96h - Einstellung Verfahren/Entlassung — Ausschaffung
| >
Verhaftung Entscheid Abschluss Rechtskréftiges Bedingte EntlassungV
ZMG Untersuchung/ Gerichtsurteil mit/ohne Auflagen oder
Anklageerhebung oder Strafbefehl Bewédhrungshilfe

Abbildung 1: Der Prozess des Freiheitsentzugs

Nach dieser Einweisung hat die Polizei
24 Stunden Zeit, um Abkldrungen zu treffen,
um den Tatverdacht und die weiteren Haft-
griinde zu erhdrten. In 15 Prozent der Falle
werden die Ermittlungen eingestellt und die
Personen freigelassen oder auf freien Fuss ge-
setzt (wenn sie gestdndig sind und/oder kein
Haftgrund, also keine Kollusions-, Flucht-,
Ausfiihrungs- oder Wiederholungsgefahr be-
steht). In weiteren 25 Prozent der Fdlle werden
die vorldufig festgenommenen Personen einer
Vollzugsanstalt zum Vollzug ihrer bereits ge-
richtlich angeordneten Strafe (in der Schweiz
gemeldete Personen) oder der Ausschaffungs-
haft (illegal anwesende Ausldnder) zugewiesen
oder in einen andern Kanton ausgeliefert. Der
grosste Teil — rund 60 Prozent — wird jedoch
spdtestens nach 24 Stunden der Staatsanwalt-
schaft fiir die weitere Hafteinvernahme tiber-
geben (rund 6860 Personen). Diese hat dann
ihrerseits 24 Stunden Zeit fiir weitere Ab-
klarungen. Sind diese nicht zielfiihrend, muss
die Staatsanwaltschaft einen Antrag an das
Zwangsmassnahmengericht ZMG auf Unter-
suchungshaft zwecks weiterer Ermittlungen
stellen. Spédtestens nach 48 Stunden muss
schliesslich das Gericht sein Urteil fillen, ob

5 Basierend auf der durchschnittlichen Zahl der Eintritte in die finf Un-
tersuchungsgefdngnisse fir die Jahre 2016-2018 (= 1312 Eintritte pro
Jahr).

6 Diese Aussage basiert auf Zahlen des Gefdngnisses Ziirich fiir den Zeit-
raum vom 1.1.2014 bis 31.12.2018.
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die festgenommene Person in U-Haft gebracht
werden muss oder nicht.

Von allen Fallen, die von der Polizei an die
Staatsanwaltschaft iiberwiesen werden, wird
bei 20 Prozent durch das ZMG Untersuchungs-
haft angeordnet.> In den meisten der anderen
Félle erldsst die Staatsanwaltschaft einen
Strafbefehl, z.B. eine Geldstrafe, eine Frei-
heitsstrafe von max. sechs Monaten oder eine
Ersatzmassnahme wie Electronic Monitoring.
Von allen im Polizeigefdngnis vorlaufig festge-
nommen Personen landen somit rund 12 Pro-
zent in einem Untersuchungsgefingnis des
Kantons Ziirich: im Gefdngnis Ziirich, Limmat-
tal, Pfaffikon, Winterthur oder Dielsdorf.

In 55 Prozent dieser Féalle dauert die Unter-
suchungshaft weniger als drei Monate.® In rund
15 Prozent erstreckt sich die Dauer allerdings
auf mehr als ein halbes Jahr und kann in Aus-
nahmefdllen gar mehrere Jahre dauern, insbe-
sondere dann, wenn sich das staatsanwalt-
schaftliche Ermittlungsverfahren in die Linge
zieht oder wenn das Urteil mehrfach angefoch-
ten wird. Mit Abschluss der Untersuchung und
der formellen Anklageerhebung ist die Phase
der Untersuchungshaft abgeschlossen. In Fal-
len von geringerer Tragweite kann die Staats-
anwaltschaft einen Strafbefehl erlassen und
die inhaftierte Person wird bei Freiheitsentzug
fiir die Restdauer in eine Vollzugsanstalt ver-
setzt. Ansonsten beginnt die Phase des Ge-
richtsverfahrens und fiir die inhaftierte Person
die ebenfalls in den Einrichtungen der Unter-
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suchungsgefidngnisse durchgefiihrte Sicher-
heitshaft. Alternativ zu diesem Ablauf kénnen
inhaftierte Personen auf eigenen Antrag hin
bereits vorher den vorzeitigen Strafantritt an-
treten und ihre Strafe fiir die verbleibende Zeit
in einer Vollzugsanstalt verbiissen. Besteht
hingegen keine Flucht- oder Kollusionsgefahr
mehr, werden Insassen bis zur Gerichtsver-
handlung auf freien Fuss gesetzt.

Nach der rechtskréaftigen Verurteilung
durch ein Gericht beginnt der eigentliche Voll-
zug von Strafen und Massnahmen in den ver-
schiedenen Haft- und Vollzugsanstalten des
Kantons. Hat die verurteilte Person ihre Strafe
verbisst, wird sie entweder in Freiheit entlas-
sen, ausgeschafft oder in Verwahrung genom-
men. Letzteres ist nur bei Personen der Fall,
denen aufgrund psychiatrischer Abklarungen
weiterhin eine ernsthafte Gefahr fiir die Allge-
meinheit attestiert werden muss.

Neben der eigentlichen Bestrafung fiir be-
gangene Straftaten besteht das Ziel der Voll-
zugsbestimmungen in der «Vermeidung von
Rickfédllen». Dabei werden die Verurteilten
«soweit als moglich darin unterstiitzt, ihre Fa-
higkeit zur Fithrung eines straffreien Lebens
zu verbessern» (Art. 75 Abs. 1 StGB; Art. 20
StJVG). Weiter legt das kantonale Straf- und
Justizvollzugsgesetz fest, dass der Vollzug von
freiheitsentziehenden Sanktionen «auf die
schrittweise Riickkehr in die Lebensumstdnde
in Freiheit ausgerichtet» (Art. 21 StJVG) ist. Der
Zweck der Strafe liegt somit nicht nur im ge-
rechten Bestrafen der Tdter und der dadurch zu
erlangenden Wiedergutmachung fir begange-
nes Leid und Unrecht, sondern dariiber hinaus
im Bestreben, aus Straftdatern bessere Menschen
zu machen, die nach der Strafverbilissung wie-
der ein normales Leben in Freiheit flihren kon-
nen. Solche Massnahmen zur Verbesserung
von Wiedereingliederungschancen erstrecken
sich bislang auf die Einrichtungen im Voll-
zugsbereich. Dagegen steht bei der Untersu-
chungs- und Sicherheitshaft die Aufgabe im
Vordergrund, den Haftzweck und die damit
verbundenen Ermittlungen der Staatsanwalt-
schaft zu sichern (Art. 13 JVV).

1.2  Eine Phdnomenologie des Gefangnis-
alltags inhaftierter Personen
Selbstverstdndlich obliegt dem Staat auch die
Wahrnehmung von Fiirsorgepflichten gegen-
liber den inhaftierten Personen in der Unter-
suchungshaft. So haben die Gefangnisse nicht

nur fiir die Betreuung, flir geniigend Beschaf-
tigung und fiir die Sicherheit im Innern wie
gegen aussen zu sorgen. Sie haben auch die
erforderliche Sozialberatung, drztliche Versor-
gung und die seelsorgerische Unterstiitzung zu
gewdhrleisten (Art. 11 JVV).

Im Kanton Ziirich iibernehmen diese Auf-
gabe bisher die fiinf Untersuchungsgefingnisse
Zirich, Winterthur, Pfaffikon, Limmattal und
Dielsdorf. Ab 2022/2023 kommt neu das Ge-
fangnis Ziirich West hinzu. Diese Gefdngnisse
haben nicht nur ganz unterschiedliche Grossen
und bauliche Besonderheiten, sondern sie cha-
rakterisieren in ihrer Gesamtheit auch eine
Differenzierung hinsichtlich der inhaftierten
Personengruppen.” Doch mit Ausnahme des
Gefangnisses Ziirich (siehe Ausfiihrungen
dazu weiter unten) gestaltet sich der normale
Gefangnisalltag in den einzelnen Einrichtun-
gen ganz dhnlich. Seit der Ausweitung des
Gruppenvollzugs im Jahr 2018 besteht er im
Wesentlichen aus 17 Stunden Zelleneinschluss
und aus Téatigkeiten von sieben Stunden ausser-
halb der Zelle, verteilt auf die Elemente Spa-
ziergang, Arbeitsbeschiftigung, Gruppenvoll-
zug sowie die flirsorgerische Kontaktpflege
durch Betreuende, Seelsorger, den Sozialdienst,
den Gesundheitsdienst, Anwdlte und in be-
schranktem Umfang durch Besuche von Ange-
horigen.

Anhand des klar geregelten und strukturier-
ten Tagesablaufs ldsst sich ein normaler Tag
im Gefdngnis idealtypisch beschreiben.8 Um
6.30 Uhr ist fiir alle Insassen Tagwacht und sie
nehmen ihr bereits am Vorabend verteiltes
Friihstilick ein. Nach der Zellenkontrolle um
7 Uhr werden qualifizierte Insassen mit gutem
Benehmen in die Arbeitsraume gebracht, wo sie
bis 11.10 Uhr gegen ein Entgelt einer einfachen
Arbeitstdtigkeit nachgehen kénnen.® Einzelne
Insassen werden auch der taglich zu verrichte-
ten Hausarbeit zugeteilt. Nach der Riickkehr

7 Gefdngnis Ziirich (1916) mit 153 Pldtzen, davon 18 fiir Frauen; Gefangnis
Winterthur (1964) mit 48 Pliatzen; Gefdngnis Pfaffikon (1979) mit 80 Plét-
zen, davon eine Sicherheitsabteilung mit 6 Pldtzen fiir besonders gefahr-
liche Insassen; Gefingnis Limmattal (2010) mit 72 Pldtzen, davon max.
24 Plétze fiir Jugendliche; Gefdangnis Dielsdorf (1963) mit 55 Pldtzen fiir
Frauen, davon 17 fiir den Strafvollzug (kurze Freiheitsstrafen oder Er-
satzfreiheitsstrafen).

8 Die Beschreibung basiert auf dem Tagesablauf des Gefdngnisses Pfaffi-
kon.

9 Etwa Zwiebeln schilen und in grosse Sédcke fiir die Gastronomie abpa-
cken, Schrauben zusammensetzen, Prospekte falten, Geschenke verpa-
cken etc. Auf diese Weise kénnen Insassen bis zu 30 Franken an einem
voll ausgelasteten Arbeitstag verdienen.
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von der Arbeit nehmen sie in ihren Zellen die
Mittagsmalzeit ein. Am Nachmittag beginnt der
Gruppenvollzug um 13 Uhr und dauert bis
15.30 Uhr. In dieser Zeit konnen die Insassen,
sofern zwischen ihnen keine Kollusionsgefahr
besteht, auf dem Hof gemeinsam spazieren,
sich mit Fitness und Spielen die Zeit vertreiben
oder in den Korridoren und in Zellen anderer
Insassen verweilen und austauschen. In der Zeit
des Gruppenvollzugs haben sie auch die Mog-
lichkeit fiir tdgliches Duschen. Nach dem erneu-
ten Zelleneinschluss erhalten sie ab 15.40 Uhr
bereits ihr Abendessen und, falls erforderlich,
die vom Gesundheitsdienst verordneten Medi-
kamente. Bis zum ndchsten Morgen verbleiben
sie dort allein oder bei Doppelzellen zu Zweit.

Die Zellen sind ausgeriistet mit einem Radio
und einem Fernseher mit Programmen in ver-
schiedenen Sprachen. Auch unterhalt jedes
Gefdngnis eine eigene Bibliothek mit Biichern
in zahlreichen verschiedenen Sprachen. Auf
eigene Rechnung konnen Insassen auch Tages-
zeitungen abonnieren. Den Insassen wird wei-
ter nach Verfligbarkeit ein Notebook fiir die
eigene Korrespondenz und fiir die Konsultie-
rung der eigenen Akten zur Verfiigung gestellt.
Hingegen verfligen sie iiber keine Kommuni-
kationsmittel wie Handy oder Internet und
konnen weder mit der Aussenwelt noch mit
anderen Insassen auf diese Weise kommuni-
zieren. Telefonieren ist fiir Insassen in der Un-
tersuchungshaft nicht erlaubt. Auch das Tele-
fonieren mit dem eigenen Anwalt ist fiir
Untersuchungshédftlinge grundséatzlich nicht
moglich. Fir die Insassen besteht weiter die
Moglichkeit fiir den Einkauf von zugelassenen
Lebensmitteln und Utensilien wie Zigaretten
im gefangniseigenen Kiosk. Pakete und Briefe
von aussen sind teilweise zugelassen, werden
aber streng kontrolliert.

Soziale Kontaktmaoglichkeiten, Arbeitsbeschdf-
tigung und Freizeit bilden fiir die Strukturie-
rung des Gefdngnisalltags zentrale Elemente.
In der Untersuchungshaft beruht die Arbeits-
beschiaftigung auf Freiwilligkeit. Ob inhaftier-
te Personen arbeiten konnen oder nicht, hdangt
allerdings nicht nur von ihrem Benehmen oder
ihrer Prédferenz fiir eine Arbeitstadtigkeit ab. Ei-
nen entscheidenden Faktor bildet zudem die
Auftragslage, wobei die Gefdngnisse hier in
Konkurrenz zu geschiitzten Werkstadtten ste-
hen, welche seitens externer Auftraggeber we-
gen der grosseren Berechenbarkeit von Liefer-
terminen hédufig bevorzugt werden. Das fiihrt
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bei fehlender oder geringer Auftragslage im-
mer wieder dazu, dass arbeitswilligen Insassen
nicht in genligendem Ausmass bezahlte Arbeit
angeboten werden kann — ausser der fiir eine
begrenzte Anzahl von Insassen fest zugeteilten
Hausarbeit. Fehlt das Angebot fiir Arbeits-
beschiftigung, verbleiben sie fiir diese Zeit
unter Einschluss in ihren Zellen. Ohne den vor
kurzer Zeit ausgebauten Gruppenvollzug und
die geschaffene Moglichkeit fiir Zellenbesuche
durch andere Insassen konnte das durchaus
23 Stunden Zelleneinschluss pro Tag bedeuten.

Haufigkeit und Variabilitdt der sozialen
Kontakte haben sich seit der Ausweitung des
Gruppenvollzugs deutlich auf mehrere Stun-
den pro Werktag erhoht. Neben der in Gruppen
durchgefiihrten Arbeitsbeschiftigung kénnen
auch soziale Freizeitelemente wie Spiel und
Sport integriert werden. Zentrale Ansprech-
personen filir die Inhaftierten bleiben indes
Aufseher und Betreuende. Nach wie vor stark
eingeschrankt bleibt hingegen der Kontakt mit
der Aussenwelt. Der Empfang von Besuchen
selbst bei Familienangehérigen ist aus Sicher-
heitsgriinden nur mit einer Trennscheibe mog-
lich. Eigene Kinder, auch Sduglinge, diirfen von
den Insassen nichtin die Arme genommen wer-
den. Zudem beschrankt sich die Anzahl Besu-
che auf eine stiindige Audienz pro Woche.

Als besonders prekdr erweist sich die Si-
tuation im Gefdngnis Ziirich. Zusédtzlich zum
knappen Auftragsvolumen und einer veralteten
Infrastruktur ohne geniigend Rdaume fiir ge-
meinsame Arbeitsbeschaftigung und den
Gruppenvollzug (einmal woéchentlich fiir eine
Stunde) kommt noch ein vergleichsweise
unglnstiger Betreuungsschliissel dazu. Auch
Insassen mit gutem Benehmen verbringen hier
viel mehr Stunden allein in ihren Zellen als in
den anderen Untersuchungsgefangnissen. Die
Zellen sind zudem klein, wirken kalt und duster
und sind nur mit einem schmalen Fenster an
der oberen Seite der Wand in Richtung Innen-
hof versehen. Doch man sieht bestenfalls den
Himmel: Bete und biisse, verkiindet der aus ver-
gangenen Zeiten stammende und fir den Jus-
tizvollzug dieser Gesellschaftsepoche pragen-
de Geist.

Der Gefangnisalltag kann bei einzelnen In-
sassen bisweilen eine regelrechte Lebenskrise
auslosen, insbesondere bei Personen, die zum
ersten Mal inhaftiert werden und selbst nicht
aus einem kriminellen Milieu stammen, wo sol-
che Lebenserfahrungen viel eher vertraut sind
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und geteilt werden. Erfahrungsgemadss ist der
Haftschock in der ersten Zeit am grossten. Zum
Zeitpunkt der vorlaufigen Festnahme im Poli-
zeigefdngnis sind laut Schdtzung der Gefangnis-
leitung rund 7 bis 8 Prozent der inhaftierten
Personen davon betroffen. Auch in der Unter-
suchungshaft ist dieses Krisenerlebnis zu Be-
ginn noch recht ausgeprdgt und ldsst ent-
sprechende Personen oft mit Suizidgedanken
kdmpfen (NZZ, 13.12.2016). Die inhaftierte Per-
son macht die Erfahrung, dass ihr Leben schlicht
«den Bach hinunter geht». Sie sitzt hier drinnen,
mit im tibertragenen Sinn gebundenen Handen
ohne Einflussmoglichkeit auf das Leben draus-
sen, wahrend dieses kaputtgeht: Einstellung von
Lohnfortzahlungen und Angst vor Jobverlust,
nicht beglichene Mietzahlungen, Leasing- oder
Unterhaltspflichten und zu befiirchtende Woh-
nungskiindigung, Angst vor Beziehungskrise
oder gar -verlust und unendlich viel Zeit zum
Nachdenken, zum Griibeln, zum Verzweifeln.
Bete und biisse (vgl. Babini 2015).

13  Kritik am U-Haftregime und
eine differenzierte Replik

Sowohl im politischen Diskurs als auch im
Fachdiskurs fristet die Untersuchungshaft bis-
her eher ein stiefmiitterliches Dasein — ausser
sie wird kritisiert. So wurde in letzter Zeit von
verschiedenen Seiten aus menschen- und
grundrechtlicher Sicht und mit Blick auf die
Unschuldsvermutung das Regime und die
Haftbedingungen kritisch beleuchtet (NKVF
2014; 2015; Kiinzli/Frei 2017, Tages-Anzeiger,
6.2.2019, vgl. dazu Noll in diesem Heft). Ins-
besondere das Haftregime der Ziircher Unter-
suchungsgefdngnisse wurde als unnoétig rest-
riktiv kritisiert (NZZ, 3.9.2015). Bemaingelt
wurden die langen Zelleneinschliisse, die limi-
tierten Moglichkeiten fiir Beschaftigung und
Freizeitaktivitdten, die restriktive Gestaltung
der sozialen Kontaktmoglichkeiten innerhalb
der Gefdngnisse und mit der Aussenwelt sowie
der Umgang mit gesundheitlich angeschlage-
nen und psychisch auffdlligen Insassen. Zu-
sdtzlich zu dieser am Haftregime geiibten Kri-
tik moniert insbesondere die Strafverteidigung,
dass die Strafverfolgungsbehérden die Unter-
suchungshaft als «Beugehaft» verstiinden, um
aufdiese Weise inhaftierten Personen Gestand-
nisse abzuringen (NZZ 9.9.2016).

Diese Kritik blieb auf Seiten der Justizvoll-
zugsverantwortlichen nicht unerhért. So hat
sich nicht nur die Kantonale Konferenz der

Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) der
Uberpriifung der Haftbedingungen angenom-
men (Mandat vom 4.9.2017). Ebenso sind die
zustdndigen Direktionen der Kantone Ziirich,
Waadt und Bern daran, in einer Arbeitsgruppe
ein Konzept fiir einen Modellversuch im Straf-
und Massnahmenvollzug zu erarbeiten (Ent-
wurf Beitragsgesuch vom Januar 2019). Im Vor-
dergrund steht ein Mehrphasen-Modell mit
gelockerten Haftbedingungen fiir Insassen
ohne Kollusionsgefahr. Mit konkreten Vor-
schldgen sollen im Wesentlichen sechs Wir-
kungsziele erreicht werden:

- Die Untersuchungshaft wird erstens als
gleichwertiger Bestandteil im gesamten Pro-
zess des Freiheitsentzugs verstanden. Damit
soll bereits in dieser Phase auf die kiinftige
Verbesserung von Wiedereingliederungs-
chancen hingearbeitet werden.

— Zweitens soll die Unschuldsvermutung
grundsadtzlich verfahrensbestimmend sein
und der Strafcharakter der U-Haft reduziert
werden.

— Sofernim Einzelfall keine konkreten Grin-
de zur Sicherung des Strafverfahrens dage-
gensprechen, soll drittens das Normalisie-
rungsprinzip umgesetzt werden.

— Viertens soll die Zusammenarbeit an der
Schnittstelle zwischen Strafverfolgungs-
behorden und ausfithrenden Vollzugsinsti-
tutionen verbessert werden, so dass Haft-
zweck und Haftgriinde bereits ab Beginn
des Strafprozesses laufend aktualisiert und
beispielsweise bei Wegfall der Kollusions-
gefahr die Haftbedingungen entsprechend
angepasst werden konnen (Unterteilung der
U-Haft in mehrere Phasen).

— Fiinftens sollen die sozialen Kontaktmog-
lichkeiten innerhalb des Gefingnisses und
zum sozialen Umfeld der Inhaftierten sowie
der Zugang zu Arbeits-, Freizeit- und Bil-
dungsangeboten generell verbessert werden.

— Sechstens sollen schliesslich medizinische
und soziale Betreuung wahrend des gesam-
ten Verfahrens so ausgestaltet werden, dass
Haftschdden und soziale Ausgrenzung mog-
lichst verhindert oder vermieden werden
konnen, so dass das Potenzial fiir eine spa-
tere Wiedereingliederung erhalten bleibt
oder geschaffen wird.

Im Gefdngnis Limmattal soll die Einfiihrung
des neuen Modells noch in diesem Jahr starten
(NZZ, 29.5.2019). Bereits im Jahr 2018 wurde
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zudem in den fiinf Untersuchungsgefdngnissen
des Kantons Ziirich der Gruppenvollzug aus-
geweitet, im Gefdngnis Ziirich aus betriebs-
bedingten und infrastrukturellen Grinden
allerdings lediglich in eingeschrankter Form.
Beziliglich der Kritik seitens gewisser Straf-
verteidiger an der U-Haft als «Beugehaft» sind
in erster Linie die Strafverfolgungsbehorden
(Staatsanwaltschaft und Zwangsmassnahmen-
gericht) angesprochen. Gemass Ansicht kri-
tischer Anwadlte liessen sich unnétig lange
Inhaftierungen in den Untersuchungsgefing-
nissen wohl am ehesten vermeiden, wenn zeit-
nah die Voraussetzungen fiir den Wegfall der
Kollusionsgefahr geschaffen wiirden (Gfeller/
Bigler/Bonin 2017, S. 23 ff)). Diesen Vorwurf
weist die Staatsanwaltschaft jedoch dezidiert
zurlck und hélt fest, dass sie sich strikt an die
gesetzlichen Auflagen halte. Untersuchungs-
haft werde «nur in notwendigen und begriin-
deten Fallen beantragt». Zudem habe auch die
Staatsanwaltschaft ein Eigeninteresse an be-
schleunigten Verfahren. Und schliesslich hat-
ten Gestandnisse angesichts neuer Moglichkei-
ten der Beweissicherung beispielsweise mittels
DNA-Spuren ohnehin nicht mehr die gleiche
Bedeutung wie noch vor Jahren (Ulrich Weder
in NZZ, 30.12.2015).

2.  Die Ausrichtung der Unter-
suchungshaft auf Wieder-
eingliederung und Normalisierung
des Gefdngnisalltags

Unabhdngig und parallel zu den oben genann-
ten Entwicklungen sind die UGZ aktuell daran,
eine Gesamtstrategie zur Erneuerung der Un-
tersuchungshaft zu entwickeln und anhand von
verschiedenen strategischen Stossrichtungen
zu konzeptualisieren. Wegleitend ist ein Ver-
stindnisvonFreiheitsentzugals durchgehender
Prozess von der Verhaftung bis zur Entlassung
aus der Bewdhrungshilfe, wobei dieser Prozess
bereits in der Phase der Untersuchungshaft
konsequent auf die Wiedereingliederung aus-
gerichtet wird. Inhaftierte Personen sollen
nach Wiedererlangen ihrer Freiheit ein straf-
freies Leben bestreiten konnen. Nachfolgend

wird flir drei Dimensionen nidher beschrieben,
wie die Untersuchungshaft entsprechend wei-
terentwickelt werden sollte. Die beschriebenen
Vorschldge und Entwicklungsmoglichkeiten
verweisen in die Zukunft und dienen als nor-
mative Zielgrossen.

2.1 Gestaltete Ubergénge und Speziali-
sierung der einzelnen Hauser

Wenn man den Freiheitsentzug als durchge-
henden Prozess versteht, der von Beginn an auf
die spdtere Wiedereingliederung fokussiert,
dann stellen sich bereits zu den ersten Schnitt-
stellen im Eintritt von verhafteten Personen in
die Untersuchungshaft Fragen. Zum Zweck ei-
ner gestalteten Aufenthaltsplanung der Insassen
sollte deren Einteilung nach Haftgriinden (Kol-
lusions-, Flucht- oder Ausfiihrungsgefahr)
nach Moglichkeit ergdnzt werden durch Eigen-
schaftsmerkmale wie Gefdhrlichkeit, soziale
Kompetenzen, personlicher Entwicklungsbe-
darf1o, allfdlliges Suchtverhalten und psychia-
trische Erkenntnisse. Solche Informationen
sollten in erster Linie von den Einweisungsbe-
horden bereitgestellt werden. Mit der Ubernah-
me der Vorldufigen Festnahme durch das Ge-
fangnis Ziirich West ab 2022 entfdllt diese
Schnittstelle, was die Arbeit auf Seiten UGZ
erleichtert.

Eine zusdtzlich nach Eigenschaftsmerkma-
len gestaltete Aufenthaltsplanung von Insassen
erfordert entsprechend spezialisierte Angebo-
te der einzelnen Standorte. Zusdtzlich zur
bereits heute vorgenommen Trennung der in-
haftierten Personen nach Haftgriinden und
Personengruppen (Manner, Frauen, Jugendli-
che) in verschiedene Sektoren sollten in den
einzelnen Héusern vermehrt Angebote ge-
schaffen werden, die den spezifischen Merk-
malen der Insassen entsprechen. Ein nach Spe-
zialangeboten ausdifferenzierter Gesamtverbund
UGZ konnte die einzelnen Hduser gezielt von
Aufgaben entlasten, die anderswo in den UGZ
besser erbracht werden konnen. Der Entwick-
lungspfad ist hierzu bereits vorgezeichnet. So
wurde im Gefdangnis Limmattal 2019 eine Kri-
seninterventionsabteilung KIA fiir psychisch
angeschlagene Personen eroffnet, was solchen
Insassen wahrend des Aufenthalts in der KIA
eine Stabilisierung ihres Zustands in einem
anderen Betreuungs-Setting erlaubt. Zudem
besteht hier schon seit einiger Zeit eine Spe-

zialabteilung fiir jugendliche Insassen. Weiter
hat sich das Gefingnis Pfaffikon mit dem Aus-

10 Gemeint sind etwa die Ausbildungssituation, Deutschkenntnisse oder
Féahigkeiten im Umgang mit Geld.

84 | Festschrift 2019 SzK|RSCIS)C



R. ZURKIRCHEN, S. TOBLER Zwischen Gesetzesauftrag und Gefangnisalltag 20 JAHRE JuV ZH

bau der eigenen Sicherheitsabteilung und ent-
sprechender Schulung des Personals auf die
Inhaftierung besonders gefahrlicher Insassen
spezialisiert, was die anderen Einrichtungen
wiederum von der Betreuung solcher Insassen
entlastet. Mit dem Frauengefdangnis Dielsdorf
steht zudem ein Kompetenzzentrum fiir weib-
liche Inhaftierte zur Verfiigung.

Denkbar ware neben den bereits existieren-
den Spezialangeboten auch eine Spezialisierung
auf besonders vulnerable Insassengruppen wie
Jugendliche, Inhaftierte LGBTIQ+!! oder Inhaf-
tierte mit heiklen Deliktarten wie z. B. Padokri-
minalitdt. Eine Spezialisierung sollte auch im
Hinblick aufinhaftierte Personen moglich sein,
die kurz vor dem Abschluss einer Ausbildung
stehen. So sollte beispielsweise einem jugend-
lichen Insassen nach Abkldrungen mit der
Berufsschule und dem Sozialdienst der UGZ
die Versorgung mit dem prufungsrelevanten
Schulstoff ermoglicht werden — analog zu einem
Fernstudium. Einem Metallschlosser beispiels-
weise konnte die Priifung in der JVA Poschwies
abgenommen werden, da die Berufsschule an
diesem Standort bereits heute routinemdassig
Prifungen der Auszubildenden dieser JVA vor-
nimmt. Im Rahmen einer konsequenten Aus-
richtung der Untersuchungshaft auf die Wie-
dereingliederung muss das moglich sein.

Doch nicht nur der Eintritt in die U-Haft,
sondern auch die Entlassung und der Ubertritt
in eine andere Vollzugsinstitution miissen ge-
plant und gestaltet sein und diirfen nicht ein-
fach vollzogen werden. In der Untersuchungs-
haft kann es vorkommen, dass auch nach
lingerer Haftdauer eine sofortige Entlassung
erfolgt. Der Entlassungsbefehl ist fiir das Ge-
fangnis zwingend und sollte innert 30 Minuten
ausgefiihrt werden. In den meisten Fallen er-
folgt bei ausldndischen Personen eine Uber-
fiihrung zum Migrationsamt, bei welchem der
Status des Aufenthaltes geklart und ggf. eine
Ausschaffung eingeleitet wird. Idealerweise
wird eine solche Kldrung durch das Migra-
tionsamt bereits wihrend der Untersuchungs-
haft vorgenommen. Es gibt aber auch Fille, bei
denen ein Inhaftierter nach einer mehrjihri-
gen Haftinnert 30 Minuten auf freien Fuss ent-
lassen wird. Zwecks Verbesserung der Wieder-
eingliederung braucht es eine aktive Begleitung
dieses Prozesses und im Idealfall eine zum
team72 zusdtzliche Institution «extra muros»,
die als Anlaufstelle dienen kann. Ein Anruf des
Sozialdienstes beim Insassen kann nach dessen

Entlassung zudem dazu genutzt werden, wei-
tere Informationen iiber zusdtzliche Unterstiit-
zungsangebote zu vermitteln.

Der Ubertritt in eine andere Institution, zum
Beispiel in den Vollzug, kommt in der Regel
nicht so plotzlich und kann dadurch sehr viel
ruhiger und vorausschauend gestaltet werden.
Dennoch lohnt es sich, darauf einzugehen, da
auch dieser Wechsel mit Unsicherheiten ver-
bunden ist. Die Abgabe von Informationsmate-
rial oder auch ein kldrendes Gesprach kénnen
helfen, Unsicherheiten zu beseitigen.!?2 Eine
konsequente Ausrichtung des Prozesses auf die
Wiedereingliederung und somit eine Verkniip-
fung mit dem Vollzug bendtigt eine Art Case
Management. Es liegt auf der Hand, dass dies
durch die BVD im Amt fiir Justizvollzug oder
durch einen zentral organisierten Sozialdienst
erfolgen konnte.

Mit einem Schnittstellen-Management kann
gewihrleistet werden, dass bei Ubertritten die
Ausrichtung auf Wiedereingliederung vom ers-
ten Tag an klar im Fokus steht. Die aktive Ge-
staltung von Ubertritten setzt allerdings auch
die Bereitschaft zur Mitwirkung der inhaftierten
Personen voraus. Da fiir die Phase der Untersu-
chungshaft im Gegensatz zu derjenigen des
Vollzugs keine gesetzliche Mitwirkungspflicht
fir Inhaftierte statuiert ist, fallt es kiinftig in
den Aufgabenbereich der Betreuenden, Inhaf-
tierte zur Verbesserung ihrer eigenen Wieder-
eingliederungschancen zu motivieren.

2.2 Normalisierung des Gefdngnisalltags

Eine wesentliche Rolle zur Verbesserung von
Wiedereingliederungschancen und fiir ein
straffreies Leben spielen Massnahmen, die auf
eine Normalisierung des Gefangnisalltags ab-
zielen (Lipsey/Cullen 2007). Normalisierung
bedeutet, dass sich der Freiheitsentzug «mog-
lichst an den Lebensverhdltnissen ausserhalb
der Anstaltsmauern zu orientieren hat» (Kiinzli/

11 Die Abkiirzung steht fiir Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex,
Questioning and the like.

12 Anlaufstelle und aktive Begleitung der Entlassenen sind mit dem Sozial-
dienst aber auch durch die Mitarbeitenden den Insassen darzulegen.
Nachbefragungen nach der Entlassung beim ehemaligen Inhaftieren und
Abkldarungen nach Unterstiitzungsbedarf sind weitere Massnahmen. Im
Sinne einer lernenden Organisation konnen solche Gespréache auch fiir
Feedbacks an das Gefingnis benutzt werden. Die aktive Gestaltung des
Ubertritts mit Abgeben von Informationsmaterial oder Gesprichen mit
Vertretenden der neuen Institution erleichtern den Ubertritt. Dies dient
vor allem einem sanfteren Ubertritt und dementsprechend einer besseren
Ausgangslage fiir die Arbeit der Folgeinstitution am Prozess der Wieder-
eingliederung.
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Eugster/Schultheiss 2016, S. 2). Diesem im Straf-
und Massnahmenvollzug geltendem Normali-
sierungsprinzip folgend sollten im Gefdngnis-
alltag «moglichst viele typische Situationen,
tagliche Routinen und Probleme, wie sie in der

Gesellschaft vorzufinden sind, nachgebildet

werden, damit die inhaftierten Personen mit

Blick auf eine Entlassung lernen, damit umzu-

gehen» (ebd., S. 26). In der Untersuchungshaft

ist eine solche Orientierung allerdings erst in
rudimentdren Ansédtzen vorhanden. Dies be-
trifft insbesondere die Eigenverantwortung der

Insassen sowie die zentralen Lebensbereiche

Privatsphare, Arbeit/Beschdftigung und Frei-

zeit.

— Mehr Verantwortung an die Insassen delegie-
ren: Analog zur Gestaltung des eigenen Le-
bens in der Freiheit sollte der Insasse auch
in der U-Haft die Moglichkeit erhalten, auf
seinen Vollzug Einfluss zu nehmen. Das Ab-
nehmen jeglicher Entscheidungen gibt dem
Betrieb zwar eine gewisse Sicherheit, es ent-
miindigt den Insassen jedoch so stark, dass
er je nach Dauer der U-Haft diese Kompe-
tenz erst wieder mit grossen Anstrengungen
erlernen muss.!3

— Privatsphdre stdrken: Im Rahmen des priva-
ten Bereichs sind Besuche und allfallige
Telefonate zu staatsanwaltschaftlich bewil-
ligten Kontakten von zentraler Bedeutung.
Ebenso ist die Zelle als Riickzugsmoglich-
keit so zu gestalten, dass auch eine gewisse
Intimitdt gelebt werden kann.

— Einforderung von Arbeit und Beschdftigung:
Arbeit und Beschédftigung sind mit einer
Leistungsbereitschaft einzufordern. Sie die-
nen einerseits dem Gelderwerb und ander-
seits der Aufenthaltsmoéglichkeit in sozialen
Gruppen.

- Erweiterung von Freizeitangeboten: Sport,
Kurse, Bibliothek und das Ausiiben von
Hobbys sind durch die Tagesgestaltung an-
zubieten. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang die Mitbestimmung der Insassen.

13 Beispielsweise ist dem Insassen anstelle von tdglichen Terminen ein
Monats- oder Wochenplan auszuhdndigen. Darin enthalten sind die Ar-
beits- und Beschaftigungszeiten, aber auch die Termine bei Arzt, Psychia-
ter, Gericht oder Einvernahme. Der Insasse ist selber verantwortlich, sich
so bereit zu halten, dass er seine Aufgaben und Termine wahrnimmt und
seinen Verpflichtung nachkommt. Die Konsequenzen eines verpassten
Termins sind durch den Insassen zu tragen (etwa durch No-Show-Gebiihr
beim Arzt oder Psychiater, Arbeitssperre bei Nichterscheinen etc.).
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Verbesserte Beschiftigungs- und Freizeit-
aktivitdten sind nicht nur ein wichtiger Schritt
hin zu einer Normalisierung der Lebensver-
héltnisse unter Bedingungen eines Freiheits-
entzugs, sondern sie erh6hen auch die sozialen
Kontaktmoglichkeiten innerhalb der Haft-
anstalt. Doch dariiber hinaus sind auch die
Kontaktmoglichkeiten mit der Aussenwelt, ins-
besondere mit den Familienangehorigen, zu
verbessern.

- Erweiterung der Besuchsmdglichkeiten: Die
Besuchszeiten orientieren sich in der Regel
am Betrieb. Das hat zur Folge, dass ein In-
sasse zu Randstunden oder am Wochenende
kaum besucht werden kann. Verdnderte Ar-
beitszeitmodelle und die oftmals bei vielen
Insassengruppen vorhandene 6konomische
Notwendigkeit der Erwerbstatigkeit mehre-
rer Haushaltsmitglieder verunmoglichen
Besuche wahrend der normalen Betriebs-
zeit. Eine entsprechende Ausdehnung der
Besuchszeiten auf Randstunden und das
Wochenende wiirde dieser arbeitsmarktbe-
dingten Tendenz Rechnung tragen.

— Besuche ohne Trennscheibe: Gerade bei
ndchsten Familienangehorigen sollten — so-
fern keine Kollusionsgefahr besteht — Besu-
che auch ohne Trennscheibe moglich sein.
Korperliche Nahe und gegenseitiges Bertiih-
ren und Halten sollten bis zu einem gewis-
sen Grad und falls gegenseitig gewilinscht
gewdhrt werden. Zudem zeigen Erfahrun-
gen, dass der Kontakt von Kindern mit dem
inhaftierten Elternteil flir deren Entwick-
lung sehr wichtig ist.

— Ermdglichen von sozialen Kontakten auch ins
Heimatland: Der Kontakt zu Angehorigen
oder Freunden verstdarkt den Fokus auf Wie-
dereingliederung im Heimatland. Der inhaf-
tierten Person wird somit eine Perspektive
gegeben. Vor allem bei Personen aus Lan-
dern mit ausgeprédgter Familientradition
(z.B. Irland, Balkanldnder) zeigt sich, dass
diese Gemeinschaften einen hohen Beitrag
zur Wiedereingliederung leisten konnen.
Mittels Skype, Telefonaten und einem aus-
gebauten Besuchsrecht liesse sich die Kon-
taktpflege deutlich verbessern.

Die Normalisierung des Gefangnisalltags
wahrend der Werktage ist zentral, sollte in
geeigneter Art und Weise aber zusédtzlich auf
das Wochenende und Feiertage ausgedehnt wer-
den. In der Regel besteht in den Gefingnissen
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der U-Haft eine Fiinf-Tage-Woche. Wegen feh-

lender Personalressourcen wird uber das

Wochenende und an Feiertagen nur ein re-

duzierter Betrieb gefiihrt. Das hat flir die

Inhaftierten an diesen Tagen einen Zellen-

einschluss von 23 Stunden zur Folge. Erfah-

rungsgemass gestalten sich Wochenende und
beispielsweise Ostern oder Weihnachten mit
mehreren Feiertagen hintereinander als be-
sonders belastend. Mittels gezielter Aktivita-
ten und soziokulturellen Veranstaltungen,

Besuchsmoglichkeiten sowie der Ermogli-

chung von ausgedehntem Gruppenvollzug

konnen solche Tage erheblich weniger belas-
tend gestaltet werden.

Der stiarkere Einbezug von Angehorigen
muss sich nicht auf die Kontaktpflege be-
schranken. Ebenso wichtig sind die Beratung
und unter Umstdnden die Betreuung der An-
gehorigen inhaftierter Personen. Die grosse Un-
sicherheit, die eine Haft mit sich bringt, betrifft
in der Regel nicht nur die inhaftierte Person,
sondern auch deren familidres Umfeld. Wegen
des Datenschutzes kommt hierfiir nur der haus-
eigene Sozialdienst in Frage.

- Abkldrung der Situation beim Eintrittsge-
sprdch: Die Evaluation der familidren Situa-
tion muss unmittelbar nach dem Eintritt
des Insassen durch den Sozialdienst erfol-
gen. Dabei kann eine Kontaktaufnahme zu
den Angehorigen thematisiert und in der
Folge durch den Sozialdienst gestaltet wer-
den.

- Umsichtige Gestaltung des ersten Besuchs:
Der Besuch eines Angehorigen in einem Ge-
fdngnis kann fiir alle Beteiligten sehr ver-
storend sein und grosse Unsicherheit auslo-
sen. Dies wiederum beeinflusst die weitere
Kontaktpflege zum Inhaftierten und wirkt
in einer Krise eher eskalierend. Eine Beglei-
tung des Besuches mit einer guten Offent-
lichkeitsarbeit und entsprechenden Hin-
weisen im Internet sowie eine bewusste
Gestaltung des ersten Besuchs durch das
Gefingnispersonal bilden die Grundlagen
flir ein fiir alle Beteiligten gutes Besuchs-
erlebnis.

— Triagierung zur Sozialhilfe: Weiter fithrende
Informationen iiber Selbsthilfegruppen oder
NGO sind zusdtzliche Unterstiitzungsan-
gebote sowohl zur Gestaltung der Zeit
wahrend des Haftaufenthalts wie auch im
Hinblick auf die spdtere Entlassung und
Wiedereingliederung.

2.3 Vielseitiges Anforderungsprofil
der Mitarbeitenden und die Frage
nach den Personalressourcen

Das Berufsbild der Mitarbeitenden im Justiz-
vollzug ist seit einiger Zeit im Wandel: von ei-
nem von fast ausschliesslich Mdnnern geprag-
ten Beruf zu einer Berufsgattung mit einer
immer vielfdltigeren Zusammensetzung be-
treffend Geschlecht, Herkunft und Erstausbil-
dung; von ehemaligen Wirtern hin zu Auf-
sehern und Betreuenden. Die oben skizzierten
Entwicklungsperspektiven lassen erahnen,
dass auf die Mitarbeitenden noch viel mehr
Aufgaben in den Bereichen Betreuung und in ge-
wissem Masse der Sozialarbeit zukommen. Das
bedeutet fiir die Betriebe eine entsprechende
Schulung und Weiterbildung ihres Personals, da-
mit die Mitarbeitenden diesen neuen Aufgaben
auch gewachsen sind. Von den Mitarbeitenden
erfordert dies mehr Flexibilitdt sowie die Be-
reitschaft, mehr Betreuungsaufgaben zu liber-
nehmen.

Die Zeiten, in denen sich Mitarbeitende aus-
schliesslich mit Sicherheitsaufgaben identifi-
zieren konnten, neigen sich ebenso ihrem Ende
wie die Erwartungshaltung auf eine garan-
tierte Anstellung im anfianglich zugeteilten
Aufgabenfeld bis zur Pensionierung. Solcher-
massen gewandelte Anforderungen wirken
sich unmittelbar auf die Rekrutierung neuer
Mitarbeitenden aus, die stark auf fachliche und
soziale Diversitdt setzt. Die Mitarbeitenden er-
werben dank einer vielseitigen Fachausbil-
dung verschiedene Kompetenzen und Fahig-
keiten, die ihnen auch in anderen Branchen
und Berufsfeldern von Nutzen sein werden.
Dadurch sollten sich mit der Zeit die relativ
hohe Fluktuation nivellieren und allzu starre
und festgefahrene Prozesse auflockern. Der
Schwerpunkt der internen Schulung liegt auf
den Bereichen Deeskalation durch Kommuni-
kationstechniken, Arbeitsagogik, soziokultu-
relle Animation sowie Betreuung und Sozial-
arbeit. Dabei obliegt es der Personalabteilung,
diesen Prozess durch die Entwicklung von
klaren Anforderungskriterien aktiv zu unter-
stiitzen. Aus Sicht der Gefingnisbetriebe be-
grissenswert ist zudem die Schaffung eines
Berufsverbands, der sich fiir die fachlichen Be-
lange der Angestellten im Bereich Justizvoll-
zug einsetzt.

Bei all diesen Entwicklungen in Richtung
Betreuung und Sozialarbeit darf nicht verges-
sen werden, dass die Gewdhrleistung der Sicher-
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heit im Innern (gegentber Mitarbeitenden, In-
haftierten und Besuchern) sowie nach aussen
jederzeit sichergestellt sein muss. Das ldsst
sich aber nicht an technische Hilfsmittel oder
externe Sicherheitskrdfte delegieren, sondern
bleibt eine zentrale Kompetenz der Mitarbei-
tenden im Gefdngnisbetrieb. Wachsamkeit,
Deeskalations- und Zugriffstechniken gehoren
zur Grundausbildung eines jeden Mitarbei-
tenden.

Die verstdrkte Ausrichtung des Gefangnis-
alltags der Untersuchungshaft auf die Norma-
lisierung und letztlich auf die Verbesserung
von Wiedereingliederungschancen inhaftierter
Personen ist dusserst betreuungsintensiv und
lasst sich auch bei entsprechend geschultem
Personal nur realisieren, wenn die Unter-
suchungsgefdangnisse iiber einen aufgaben-
gerechten Betreuungsschliissel verfiigen. Als
Referenzwert kann hier die Empfehlung des
Bundesamtes fiir Justiz (BJ]) dienen. Dieses legt
in den Vorgaben fiir Bauten fest, dass in Ge-
fangnissen ein Betreuungsschliissel von 2.3 In-
haftierte auf eine Mitarbeiterstelle angewandt
werden sollte. Im Gegensatz dazu liegt der
durchschnittliche Betreuungsschliissel der
finf Untersuchungsgefiangnisse im Kanton
Zurich derzeit bei 2.9 mit gar noch stdarkeren
Abweichungen im Gefdangnis Ziirich (3.1) und
im Gefangnis Pfaffikon (3.2). Gemessen an den
derzeit vorhandenen Haftpldtzen der fiinf Ge-
fangnisse wiirde ein wie oben skizziertes Haft-
und Betreuungs-Setting rund 40 zuséatzliche
Vollzeitstellen erfordern.

3. Fazit

Dieser Aufsatz skizzierte ein Bilindel von Vor--

schldgen zur gezielten Weiterentwicklung der
Untersuchungshaft im Kanton Ziirich, die sich
als Teil eines libergeordneten Prozesses des
Freiheitsentzugs versteht, an dessen Ende ent-
lassene Menschen ein straffreies Leben fiihren
konnen. Samtliche Vorschldge und damit zu
konkretisierende Massnahmen sind Ausdruck
einer aktuell in den UGZ laufenden Strategie-
entwicklung. Es versteht sich von selbst, dass
diese strategischen Uberlegungen noch in die
ubergeordnete Amtsplanung einfliessen miis-
sen. Fir die Untersuchungsgefdngnisse des
Kantons Ziirich handelt es sich um normative
Zielvorgaben, die in eine Art Masterplan fiir die
Betriebe einfliessen sollen.
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Offensichtlich ist die konkrete Umsetzung
abhdngig von den zur Verfiigung stehenden
Ressourcen sowie von der baulichen Infra-
struktur der einzelnen Hauser. Es ist Teil des
politischen Prozesses, Mehrheiten zu finden,
um die erforderlichen Investitionen tatigen zu
koénnen. Sollte ein tragfdhiger Konsens beste-
hen, die Wiedereingliederung von inhaftierten
Personen als langfristige Zielsetzung des Frei-
heitsentzugs umzusetzen, sind Investitionen in
der Untersuchungshaft auch in dieser Logik zu
verstehen. Das Regime der Untersuchungshaft
nicht an diese Zielsetzung anzupassen, son-
dern wie bisher weiterzufiihren, ware bei allen
damit verbundenen Herausforderungen aus
einer fachspezifischen Sicht unzeitgemadss und
kontraproduktiv.

Dennoch stellen sich auch aus sachlicher
Sicht ein paar kritische Fragen, insbeson-
dere im Spannungsfeld zwischen Unschulds-
vermutung und Wiedereingliederungsbemii-
hungen. Warum sollte eine unschuldige
Person uberhaupt wiedereingegliedert wer-
den? Nimmt man mit Wiedereingliederungs-
massnahmen wahrend der Untersuchungshaft
nicht den Gerichtsentscheid vorweg? Und wie
kann man solche Massnahmen, die auf der
freiwilligen Bereitschaft inhaftierter Perso-
nen beruhen, durchsetzen? Es sind dies letzt-
lich Fragen, die genauso in den politischen
Diskurs einfliessen miissen wie die entschei-
dende Ressourcenfrage, die mit der Ausrich-
tung der Untersuchungshaft auf die Normali-
sierung des Gefdngnisalltags und letztlich auf
die Wiedereingliederung zwangsldaufig ein-
hergeht.

Literatur

Babini, M., 101 Tage Mitten aus dem Leben gerissen,
Arte Legis, Basel 2015.

Beitragsgesuch der Kantone Ziirich, Waadt und Bern fiir
Modellversuche im Straf- und Massnahmenvollzug.
Harmonisierung der Haftbedingungen, Entwurf
vom Januar 2019.

Bundesamt fiir Justiz, Handbuch fiir Bauten des Straf- und
Massnahmenvollzugs, 26.9.2016, S. 16, https://www.
bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/smv/baubeitraege/
hb-erwachsene-d.pdf.

Foucault, M., Uberwachen und Strafen, Die Geburt des
Gefdngnisses, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2016
[1994].

Garland, D., Kultur der Kontrolle, Verbrechensbekdmp-
fung und soziale Ordnung in der Gegenwart, Campus
Verlag, Frankfurt/New York 2008.

Gfeller, D., Bigler A., Bonin, D., Untersuchungshaft Ein
Leitfaden fiir die Praxis, Schulthess, Ziirich 2017.



R. ZURKIRCHEN, S. TOBLER Zwischen Gesetzesauftrag und Gefingnisalltag

20 JAHRE JuV ZH

Kiinzli, Jorg; Frei, Nula (2017). Ansédtze zu einer volker-
rechts- und verfassungskonformen Ausgestaltung
der Untersuchungshaft, Schweizerische Zeitschrift
fiir Kriminologie (SKZ) 1, 2017, 5-17.

Kiinzli J., Eugster A., Schultheiss M., Haftbedingun-
gen in der Verwahrung, Menschenrechtliche Stan-
dards und die Situation in der Schweiz, Schweizeri-

sches Kompetenzzentrum fiir die Menschenrechte
(SKMR), Bern 2016.

Lipsey M., Cullen F.,, The Effectiveness of Correctional
Rehabilitation: A Review of Systematic Reviews,
Annual Review of Law and Social Science 3, 2007,
297-320.

Nationale Kommission zur Verhiitung von Folter NKVF
(2014). Tatigkeitsbericht 2014.

Nationale Kommission zur Verhiitung von Folter NKVF
(2015). Tatigkeitsbericht 2015.

NZZ, 13,12.2016, Im Kampf gegen den Gefdngnissuizid.
NZZ, 3.9.2015, Hinter Gittern in Ziirich.

NZZ, 30.12.2015, «<U-Haft dient auch praventiven Zwe-
ckenn».

NZZ,9.9.2016, Untersuchungshaft - ein dunkles Kapitel.

NZZ,29.5.2019, Bachmann und der neue Groove im Ge-
fangnis.

Smith, P., Punishment and Culture, University of Chi-
cago Press, Chicago/London 2008.

Tages-Anzeiger, 6.2.2019, U-Haft bleibt fiir Anwdlte zu

rigide.

Young, Ch., Narrative im Justizvollzug, Identitdten von

Mitarbeitenden, medialer Diskurs und historischer
Kontext, Seismo, Ziirich 2018.

Roland Zurkirchen

Soziokultureller Animator FH, MAS PM
Direktor UGZ

Amt fiir Justizvollug des Kantons Ziirich
Hohlstrasse 552

8090 Ziirich

roland.zurkinchen@ji.zh.ch

Stefan Tobler

Dr. phil.

Soziologe und Wirtschaftshistoriker
Leiter Projekte UGZ

Amt fiir Justizvollzug des Kantons Ziirich
Hohlstrasse 552

8090 Ziirich

stefan.tobler@ji.zh.ch

SZKIRSCISJC Festschrift 2019 | 89



	Im Spannungsfeld zwischen Gesetzesauftrag und Normalisierung des Gefängnisalltags : konsequente Ausrichtung der Untersuchungshaft auf Wiedereingliederung

